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Vorbemerkung

Es kann nicht Anspruch der folgenden Ausführungen sein, ein abgerundetes
Bild von Entwicklung und Aussichten der regionalen Strukturpolitik im Hinblick
auf die Frage zu geben, inwieweit sie die Interessen der Arbeitnehmer berück-
sichtigt bzw. überhaupt berücksichtigen kann. Dazu bedarf es einer umfassenden
und sicherlich notwendigen Analyse; umfassend deshalb, weil die räumlichen
Auswirkungen kapitalistischer Wirtschaft und Wirtschaftsentwicklung auf die
Arbeits- und Lebensbedingungen der lohn-, gehalts- und rentenabhängigen Be-
völkerung bisher nicht aufgearbeitet worden sind, und notwendig, weil im Sinne
einer explizit auf Arbeitnehmer-Interessen ausgerichteten regionalen Struktur-
politik zu prüfen wäre, ob und in welchem Ausmaß die Vorherrschaft des Profits
zugunsten dieser Interessen gebrochen werden könnte. Denn auch die im Rahmen
der regionalen Strukturpolitik erhobene Forderung nach „Lebensqualität" bleibt
solange utopisch und trügerisch, wie sie ein politisches Handeln vertritt, das die
fundamentalen wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten übersieht oder ihnen gegen-
über resigniert.

1. Kegionale Strukturpolitik und Bewegung des Kapitals

Unter regionaler Strukturpolitik — Begriffe wie Regionalpolitik, regionale
Wirtschaftspolitik oder regionale Wirtschaftsförderung stehen hier synonym für
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regionale Strukturpolitik1) — werden alle jene Maßnahmen des Staates (Bund,
Länder, Kommunen) verstanden, die darauf abzielen, die räumliche Bewegung
des Kapitals zu beeinflussen und regional massiert auftretende sektorale Struk-
turkrisen (Bergbaukrise im Ruhrgebiet) zu mildern. Die Tätigkeit des Staates
kann dabei entweder mehr Indikativ im Sinne der Schaffung von räumlichen
Voraussetzungen für die Kapitalverwertung ausgerichtet sein oder mehr reaktiv
im Sinne der Beseitigung von Schwierigkeiten der Kapitalverwertung, die durch
das Kapital selber, u. a. durch die anarchische Nutzung der Flächen hervorge-
bracht werden. Es wird von der Hypothese ausgegangen, daß gegenwärtig staat-
liches Handeln auf mittelbare — ökonomische Prozesse nicht grundsätzlich an-
tastende — Interventionen verwiesen ist, der Staat also Strukturwandlungen in
der privatwirtschaftlichen Produktion und Zirkulation als gegeben hinnehmen
muß. Insofern kann die regionale Strukturpolitik zum einen nur reagieren auf
krisenhafte regionale Entwicklungen (vgl. Ruhrgebiet) und zum anderen global
Wachstumsprozesse unterstützen und Konjunkturzyklen abmildern, auch auf
die Gefahr krisenhafter Strukturwandlungen in einzelnen Wirtschaftsräumen hin.

In einer der Profitmaximierung und der „Rationalität" des Marktes überlas-
senen Wirtschaft bildet sich eine Verteilung der Standorte von Betriebsstätten und
damit ein räumliches Gefälle des Angebots an Erwerbs- und Unterhaltsmöglich-
keiten heraus, welches auch die räumliche Verteilung der Bevölkerung weitgehend
bestimmt. Diese Abhängigkeit der räumlichen Verteilung der Bevölkerung geht
auch in Egners Beschreibung jenes „eigentümlichen räumlichen Aufbaus der kapi-
talistischen Wirtschaft" ein, „der die Grundlage aller modernen Standortsproble-
matik darstellt"2). Danach ist der Gegenstand der regionalen Strukturpolitik be-
stimmt durch die starke Zusammenballung der Industrie in einigen Industriere-
vieren, die Handel und Verkehr an sich ziehen und in denen sich die lohn- und ge-
haltsabhängigen Menschen in Großstädten massieren. Diesen Räumen stehen
industriearme, weitgehend agrarisch strukturierte Räume gegenüber, die gewer-
bearm bleiben, für Handel und Verkehr unattraktiv sind und durch starke Wan-
derungsverluste an die Industriegebiete wirtschaftlich verkümmern.3)

Erste Phase: Notstandspolitik zur Beseitigung von Kriegsfolgen

Diese auch als Verschärfung des Stadt-Land-Gegensatzes bezeichnete Entwick-
lung wurde durch den 2. Weltkrieg und seine Folgen unterbrochen. Auf Grund der
nur teilweise rückgängig gemachten Stadtflucht unmittelbar nach dem Kriege und
der Unterbringung der Vertriebenen vorwiegend in ländlichen Gemeinden (be-
sonders in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern) entstanden Notstands-
gebiete, in denen nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten fehlten und die infra-

1) Vgl,   Hans   Hermann   Eberstein,   Grundlagen   der   Regionalpolitik   und   ihre   wesentlichen   Grundsätze,   in:   Hans
Hermann Eberstein (Hrsg.), Handbuch der regionalen Wirtschaftsförderung, Köln ab 1971, A III, S. 2 f.

2) Erich Egner,  Möglichkeiten und Grenzen industrieller Standortspolitik,  in:  Raumforschung und Raumordnung,
9. Jg., Heft 1, 1948, S. 8.

3) S. dazu Egner, a. a. O., S. 8
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strukturell völlig unzureichend ausgestattet waren. Zu diesen trat infolge der Er-
richtung des sogenannten Eisernen Vorhangs im Jahre 1953 in Zonenrandnähe
der BRD ein Gebiet mit besonderen wirtschaftlichen Problemen — Randlage,
Trennung von bisherigen Bezugs- und Absatzmärkten — hinzu4). Die staatlichen
Maßnahmen zur Sanierung sowohl der Notstandsgebiete als auch des — teilweise
mit den Notstandsgebieten identischen — Zonenrandgebietes wurden von dem
1950 gebildeten Interministeriellen Ausschuß für Notstandsgebiete (IMNOS)
vorbereitet. Sie bestanden hauptsächlich in zinsverbilligten Krediten, Frachthilfen
und steuerlichen Vergünstigungen für ansiedlungswillige Unternehmer. Darüber
hinaus wurden den Gemeinden dieser Gebiete auch bereits Unterstützungen ge-
währt, die auf Industrieansiedlung durch Verbesserung der wirtschaftsnahen In-
frastruktur zielten. Diese erste Phase der regionalen Strukturpolitik in der BRD
war vor allem dadurch gekennzeichnet, daß die Förderung „reine Flächenförde-
rung (war), d. h., Beihilfen wurden allen Unternehmen gewährt, die sich inner-
halb des Fördergebietes — ganz gleichgültig an welchem Ort — niederließen"6).

Zweite Phase: „Normalisierung" des Stadt-Land-Gegensatzes,
Konzept der zentralen Orte

Bereits Anfang der fünfziger Jahre begann sich der durch den Krieg und
seine Folgen unterbrochene räumliche Konzentrationsprozeß des Kapitals in den
Städten — insbesondere denen der Verdichtungsräume — wieder durchzusetzen,
indem die Produktion an den alten Standorten wieder aufgenommen und inten-
siviert wurde. Entsprechend wanderte die arbeitende Bevölkerung in die in den
Städten und deren Umland gelegenen Betriebe des industriellen und Dienstlei-
stungssektors. Trotz Verbesserungen der wirtschaftlichen Lage in einigen wenigen
Notstandsgebieten verstärkte sich in der Folgezeit das Gefälle zwischen diesen
Gebieten und den Industriegebieten und Städten. Die praktizierte Flächenförde-
rung nach dem „Gießkannenprinzip" vermochte die sich verschärfenden Dispari-
täten in der Raumstruktur nicht aufzuhalten; nur wenige Unternehmer hatten
aktiviert werden können, sich in Gebieten mit schlechter Verkehrslage zu den
Bezugs- und Absatzmärkten, ohne Betriebe, die Zuliefer- bzw. Hilfsfunktionen
hätten wahrnehmen können, und ohne ausreichende Infrastruktur etc. anzusie-
deln. Ende der fünfziger Jahre setzte sich deshalb eine Neuorientierung in der
staatlichen Förderungspolitik durch. Neben die Förderung des Zonenrandgebiets
und der Notstandsgebiete (später Bundesausbaugebiete genannt) trat 1959 als
drittes Teilprogramm das „Entwicklungsprogramm für zentrale Orte in ländli-
chen, schwach strukturierten Gebieten". Danach sollte sich die Förderpolitik in-
nerhalb der Notstands- und Zonenrandgebiete zunehmend auf Orte konzentrie-
ren, die einige für die Wirtschaft unabdingbare Standortvoraussetzungen wie vor-

4) Vgl. hierzu vor allem Wolfgang Albert, Die Entwicklung der regionalen Wirtschaftspolitik in der Bundesrepu-
blik Deutschland, in: Hans Hermann Eberstein (Hrsg.), a. a. O., A II, S. 1 ff. ; Hans Hermann Eberstein,
a. a. O., S. 7 ff.; J. Heinz Müller, Regionale Strukturpolitik in der Bundesrepublik. Kritische Bestandsaufnahme,
Göttingen  1973,  S.  3   ff.

5) Hans Hermann Eberstein, a. a. O., S. 29.
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handene Arbeitskräfte und infrastrukturelle Mindestausstattung bereits erfüllten
und deshalb zu Kristallisationskernen für künftige Industrialisierungsprozesse
zu werden versprachen: die sog. zentralen Orte (1964 in Bundesbauorte umbe-
nannt). Die — auf den Druck der Länder zurückgehende — großzügige Hand-
habung der Kriterien, nach denen die Anerkennung als Bundesbauort erfolgte,
führte zu einer vom Bund und von der Wissenschaft als Verwässerung beklagten
Ausdehnung des Programms: Die Zahl der Bundesausbauorte stieg von 16 im
Jahre 1959 auf 81 im Jahre 1968. Der zweiten Phase der regionalen Strukturpoli-
tik, die als Versuch des Staates charakterisiert werden kann, sich aus der Flächen-
förderung zurückzuziehen und die Mittel auf einige wenige Schwerpunkte zu
konzentrieren, war mithin ein relativ bescheidener Erfolg, beschieden.

Dritte Phase: Gesamtwirtschaftliche Steuerungsprobleme und
regionale Strukturpolitik

Spätestens Anfang der sechziger Jahre, als in den monostrukturierten Teil-
räumen besonders des Montanbereichs und der Textilindustrie schwerwiegende
Probleme für die dort angelegten Kapitale und damit für die Bevölkerung auf-
traten, erwies sich, daß die regionale Strukturpolitik nicht ausschließlich oder
vorwiegend auf ländliche, schwach strukturierte Gebiete abzielen durfte. Es setzte
sich nunmehr die Erkenntnis durch, „daß regionale "Wirtschaftspolitik und sekto-
rale "Wirtschaftspolitik zwei Seiten desselben Strukturproblems sind, d. h. des
"Wechsels von Kapitalen aus Branchen/Gebieten unterdurchschnittlicher oder sin-
kender Gewinnmöglichkeiten in solche höherer"6). Räumliche Krisenerscheinun-
gen verwiesen damit auf gesamtwirtschaftliche Steuerungsprobleme.

Als Ende der fünfziger Jahre die Produktionskapazitäten voll ausgenutzt
waren, ging von dem aufkommenden Arbeitskräftemangel in den Städten und
Verdichtungsräumen vor und nach 1960 eine gewisse Dezentralisierungstendenz
der Produktionsstätten aus. Verlagert wurden aber vorwiegend arbeitsintensive
Produktionen (besonders Betriebe der Textil- und Bekleidungsindustrie), die der
(Teil-)Fertigung in Zweigwerken dienten, also weder kapitalintensiv noch auf
erhebliche infrastrukturelle Vorleistungen angewiesen waren. Zudem wurde
der Arbeitskräftemangel in den Verdichtungsräumen zunehmend durch auslän-
dische Arbeiter ausgeglichen. Eine weitere Dezentralisierungstendenz ging von
dem Mangel an industriell nutzbarem Grund und Boden in den Großstädten aus.
Die ökonomische Überlegenheit der Verdichtungsräume war jedoch groß genug,
um auch diese Tendenz abzuschwächen. Unternehmer, die auf Grund beengter
Raumverhältnisse und hoher Bodenpreise zur Verlagerung ihrer Betriebsstätten
gezwungen waren, siedelten ihren Betrieb vorwiegend an den Rändern der Ver-
dichtungsgebiete an. Dieser zentrifugale Prozeß blieb also weitgehend auf die
Verdichtungsräume beschränkt. Darüber hinaus siedelten sich in den Kernen der

6) V. Bahl, Ch. Brünig, A.  Funk, W. Lange, W.-D. Narr und H.-D. Will, DFG-Projektgruppe Verwaltung und
Ausbildung, Zwisdienberidit, Berlin, Juni 1973, S.  76  (im folgenden zitiert als  „DFG-Projektgruppe").
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Verdichtungsräume die konzentrationsempfänglichen Betriebe des Dienstleistungs-
sektors an.

Die Dezentralisierungstendenzen vermochten mithin nicht, der Konzentra-
tion des Kapitals und der Verdichtung der Bevölkerung entgegenzuwirken, so
daß sich die raumordnungspolitischen Probleme verschärften. Die notwendig ge-
wordene Umorientierung bzw. Integration der regionalen Strukturpolitik in eine
umfassende, das gesamte Bundesgebiet umgreifende Raumordnungspolitik war
in dieser dritten Phase das beherrschende Thema in Wissenschaft und Politik.
Der von der Bundesregierung eingesetzte „Sachverständigenausschuß für Raum-
ordnung" (SARO) legte 1961 ein Gutachten vor7), dessen vom „Leitbild der'
Raumordnung" getragenen Anregungen 1962 in die „Grundsätze für die raumbe-
deutsamen Maßnahmen des Bundes und ihre Koordinierung"8) einmündeten und
auch weitgehend Eingang in das Raumordnungsgesetz vom 8. 4. 19659) fanden.
Die häufig kritisierte Unbestimmtheit der in den §§1 und 2 des Raumordnungs-
gesetzes genannten Ziele und Grundsätze der Raumordnung ist nicht nur auf den
Rahmencharakter dieses Gesetzes zurückzuführen. In ihr schlägt sich einmal die
Schwierigkeit nieder, allgemeine Richtlinien für je besondere Probleme und auf
den Einzelfall abzustimmende Aktionen und Reaktionen des Staates zu formu-
lieren. Zum anderen ist diese Vagheit Ausdruck der durch den föderativen Auf-
bau der BRD ungelösten Konflikte bezüglich der Aufgabenverteilung zwischen
Bund und Ländern10).

Vierte Phase: Die Krise 1966167 und die Einrichtung der
Regionalen Aktionsprogramme

Die bis in die Gegenwart reichende vierte Phase der regionalen Strukturpoli-
tik wurde durch die Krise 1966/67 eingeleitet. Der konjunkturelle Einbruch zeigte,
wie zu erwarten war, daß die Fördergebiete von der Krise viel stärker in Mit-
leidenschaft gezogen wurden als das übrige Bundesgebiet, was in zum Teil außer-
ordentlich hohen Arbeitslosenquoten Ausdruck fand. Die Unternehmer handha-
ben ihre Stillegungspolitik in der Weise, daß sie zunächst Zweigwerke, wie sie
in Fördergebieten häufig errichtet werden, stillegen, ehe sie entsprechende Maß-
nahmen im Stammwerk treffen. Da in den Zweigwerken zudem arbeitsintensiver
produziert wird, schlägt eine Wirtschaftskrise hier schneller und stärker durch als
in anderen Gebieten. Zudem trat im Verlauf der Krise die Schwäche der Mon-
tanindustrie offen zutage. Die freigesetzten Bergarbeiter konnten nicht von den
übrigen Wirtschaftsbereichen übernommen werden. Die politische Durchsetzung
der in der Folge dieser Entwicklung in den Jahren 1968/69 zustande gekommenen

7) Vg l.  D ie Raumordnung in der  Bundesrepubl ik Deutschland,  Gutachten des Sad iverständ igenausschusses für  Raum-
ordnung,  Stut tgart  1961.

8) Vgl.  Bundesanzeiger  vom 4. 8. 1962.

9) BGB1.   I   S.   306.

10)  Vg l .  DFG-Pro jek t grupp e,  a .  a .  O. ,  S .  81 .
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Regionalen Aktionsprogramme wäre ohne die Krise 1966/67 und ihre räumlichen
Auswirkungen nicht denkbar.

In den Regionalen Aktionsprogrammen als der zentralen Förderungsmaß-
nahme der Gegenwart wird zwar eine Neuorientierung der regionalen Struktur-
politik gesehen, im wesentlichen wird mit diesen Programmen aber das 1959
eingeleitete Zentrale-Orte-Konzept fortgeführt. In den Jahren von 1969 bis 1971
wurden 21 Regionale Aktionsprogramme mit 312 Gemeinden als Ansiedlungs-
schwerpunkte, welche die Masse der Fördermittel auf sich ziehen sollen, ausge-
handelt. Diese Form der regionalen Strukturpolitik, insbesondere die Verteilung
der Aufgabenkompetenzen zwischen Bund und Ländern sind in dem Gesetz über
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
vom 6. 10. 196911) rechtlich fixiert. Zwar hat der Bund innerhalb dieses durch
Ergänzung des Grundgesetzes entstandenen Instituts der Gemeinschaftsaufgabe
nur eine Rahmenkompetenz, aber insbesondere auf Grund der notwendigen Be-
scheinigung der Förderungswürdigkeit gewerblicher Projekte durch das Bundes-
wirtschaftsministerium ist die Bundesverwaltung nun weit stärker und direkter
in die gewerbliche und infrastrukturelle Förderung eingeschaltet. Denn als neues
Instrument der gewerblichen Förderung trat mit dem Investitionszulagengesetz
vom 18. 8. 196912) an die Stelle der bis dahin praktizierten Kreditförderung die
zehnprozentige (mittlerweile auf 7,5 vH gekürzte) steuerliche Investitionszulage,
die durch weitere Zuschüsse bis zu 15 vH der Investitionssumme aufgestockt wer-
den kann. Die verteilungspolitische Brisanz der regionalen Wirtschaftsförderung
wird schon an der Gesamtförderungssumme im dritten die Aktionsprogramme
koordinierenden Rahmenplan für das Jahr 1974 deutlich. Danach beläuft sich das
gesamte Mittelvolumen der Regionalförderung mittlerweile auf über 1,5 Mrd.
DM jährlich13). Von 1969 bis 1973 wurden in den Fördergebieten rund 500 000
neue gewerbliche Arbeitsplätze geschaffen und öffentliche Hilfen für ein gewerb-
liches Investitionsvolumen von ca. 36 Mrd. DM gewährt. Ob allerdings mehr das
verbesserte System der regionalen Strukturpolitik oder mehr „der starke kon-
junkturelle Aufschwung... 1969 bis 1972 zu der bisher erfolgreichsten Phase
der regionalen Wirtschaftspolitik in der Nachkriegszeit geführt"14) hat, kann
noch nicht entschieden werden. Nicht zuletzt die räumlichen Auswirkungen der
sich gegenwärtig wieder krisenhaft zuspitzenden Konjunktur werden über die
Effizienz der regionalen Strukturpolitik mitentscheiden.

Im Bundesraumordnungsprogramm, in dem 10 Jahre nach Verabschiedung
des Raumordnungsgesetzes „die Ziele und Grundsätze des Raumordnungsgeset-
zes (§§ 1 und 2 ROG) unter dem Aspekt einer langfristigen, großräumigen

11) BGBl.   I  S.  1861.
12) BGBl. I S. 1211.
13) Vgl.  Dritter  Rahmenplan  der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" für den

Zeitraum 1974 bis 1977, Bundestagsdrucksache 7/1769, S. 7 f.
14) Ebenda. S. 9.
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Entwicklung für die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Gesamtheit"16) kon-
kretisiert wurden — mit dem also auch der raumordnungspolitische Bezugsrah-
men für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen 'Wirtschafts-
struktur" geschaffen wurde —, wird als Ergebnis von Analyse und Prognose
der gegenwärtigen raumstrukturellen Bedingungen bis zum Jahre 1985 berich-
tet: „Großräumige Konzentrationsprozesse auf der einen und Entleerungspro-
zesse auf der anderen Seite werden die künftige raum- und siedlungsstrukturelle
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland bestimmen, wenn dieser Ent-
wicklung durch die Raumordnungspolitik von Bund und Ländern nicht wirk-
samer als bisher entgegengewirkt wird"16}. Inwieweit Bund und Länder allein
mit diesem „Programm" zur Koordinierung der raumwirksamen Mittel des
Staates dieser Entwicklung werden begegnen können, ist mehr als fraglich. Die
aus den Ausführungen des Bundesraumordnungsprogramms sprechende Hoff-
nung, nicht das Kapital bzw. die Ökonomie des Marktes, sondern der Staat
bzw. die staatliche Intervention sei die bestimmende Determinante auch des
Raumes und seiner Entwicklung, könnte sich sehr bald schon als Trugschluß
erweisen17).

2. Probleme regionaler Strukturpolitik

Die regionale Strukturpolitik ist entstanden in Reaktion auf die Verschär-
fung des Stadt-Land-Gegensatzes, die die Modelle gleichgewichtigen räumlichen
Wachstums bei freiem Spiel der Marktkräfte offenkundig widerlegt hat. Die
Verschärfung des Stadt-Land-Gegensatzes, besser: des Gegensatzes zwischen
Verdichtungsräumen und ländlichen Gebieten muß aus zwei Gründen zu staat-
lichen Interventionen führen: Erstens beeinträchtigen räumliche Ungleichge-
wichte das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Es entstehen Arbeitslosigkeit und
Leerkosten für unausgelastete Infrastruktureinrichtungen in den struktur-
schwachen Gebieten und überdurchschnittliche volkswirtschaftliche Kosten der
Produktion in den Verdichtungsräumen. Wachstum aber ist für die ökonomi-
sche und die politische Stabilität des kapitalistischen Systems unumgängliche
Voraussetzung. Zweitens ist die Verschärfung des Stadt-Land-Gegensatzes un-
mittelbar politisch brisant: in den Verdichtungsräumen wegen der Verschlech-
terung der Lebensbedingungen, in den ländlichen Problemgebieten wegen Ar-
beitslosigkeit und Unterversorgung mit Infrastruktur. Die regionale Struktur-
politik hat die räumlichen Disparitäten jedoch nicht beseitigen können. Es ist
zu fragen, warum sie allenfalls verhindern konnte, daß seit langem bestehende
Ungleichgewichte sich noch weiter verschärften.

15) Vgl. Raumordnungsprogramm für die großräumige Entwicklung des Bundesgebiets (Bundesraumordnungspro-
gramm), Entwurf in der Fassung des Beschlusses der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 25. Juli 1974, S. 49.

16) Ebenda, S. 39.
17) Vgl. Adalbert Eyers, Die gegenwärtige Raumordnungspolitik: Reformpolitik mit Hindernissen?, in: Arch

+, 6. Jg. 1974, Heft 23, S. 42.
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Die vertikale Zersplitterung regionaler Strukturpolitik

Oberflächlich betrachtet, hat die regionale Strukturpolitik ihren Anspruch
nicht erfüllt, weil sie ihre eigenen Prinzipien — Konzentration auf wenige
Schwerpunkte, Koordination der Maßnahmen von Bund, Ländern und Ge-
meinden, Verknüpfung von mittelfristiger Finanzplanung und Investitions-
planung — nicht eingehalten hat. Auf die Schwierigkeiten der Verknüpfung
von Finanz- und Investitionsplanung soll hier nicht eingegangen werden, da
sie ein allgemeines Problem staatlicher Planung darstellen, das u. a. mit den Wider-
sprüchen von kurz- und langfristiger Orientierung, von Konjunktur- und
Wachstumspolitik zusammenhängt. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" werden drei Fünftel des
Bundesgebietes mit einem Drittel der Bevölkerung der BRD gefördert. Inner-
halb der Fördergebiete werden die Mittel zwar auf Schwerpunktorte konzen-
triert, doch ist — gemessen an der mit dieser Gemeinschaftsaufgabe verfolgten
Zielsetzung — deren Zahl mit 312 bei weitem zu groß. Außerdem: Einmal er-
reichen keineswegs alle die geforderte Mindesteinzugsgröße von 20 000 Ein-
wohnern. Zum anderen gilt die Beschränkung auf Schwerpunktorte nur für die
Neuansiedlung gewerblicher Betriebe. Erweiterungs- und Rationalisierungsin-
vestitionen bestehender Betriebe sowie kommunale Infrastrukturinvestitionen
werden im gesamten Fördergebiet subventioniert. Schließlich werden die Inve-
stitionszuschüsse zuweilen weniger regionalpolitisch gezielt als nach allgemeinen
konjunktur- und sektoralpolitischen Kriterien vergeben18).

Das Ausufern der Fördergebiete und die hohe Zahl der Schwerpunktorte
sind Indizien für den Kompromißcharakter der regionalen Strukturpolitik. Um
zu vermeiden, daß die finanzstarken Länder eigene Förderprogramme parallel
oder sogar gegen das Gemeinschaftsprogramm durchführen, mußten mehr Orte
als geplant in die Förderung aufgenommen werden. Trotzdem führen die Län-
der eigene Programme außerhalb der mit dem Bund abgestimmten regionalen
Aktionsprogramme durch19), denn für sie behält das interne regionale Gefälle
auch dann seine politische Brisanz, wenn die eigenen strukturschwachen Regionen
im Verhältnis zu anderen Regionen der BRD ein höheres Wohlstandsniveau
aufweisen. Ebensowenig könnte der Bund die Förderung des Zonenrandgebie-
tes und West-Berlins mit Hinweisen auf die Härte der Probleme Nordenglands
oder des Mezzogiorno einstellen. Hinzu kommt, daß die finanzstarken Gemein-
den, und das sind in erster Linie Gemeinden in den Verdichtungsräumen, Wirt-
schaftsförderung betreiben, die für private Investoren weitaus attraktivere Be-
dingungen bietet, als sie selbst die gemeinsamen Anstrengungen von Bund und
Ländern in den strukturschwachen Regionen gewährleisten können.

18) Vgl. Wolfgang Albert, a. a. O., S. 7.
19) Nordrhein-Westfalen, das 6 Millionen DM im Rahmen der   Gemeinschaftsaufgabe  vom Bund erhält, weise als eigene

regionale Fördermittel 300 Millionen DM aus. Vgl. J. Heinz Müller, a. a. O., S. 20, Anm. 55.
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Die horizontale Zersplitterung regionaler Strukturpolitik

Die auf Lenkung der räumlichen Entwicklung gerichteten Maßnahmen des
Staates sind auch in sich widersprüchlich. Hier ist zunächst auf die Differenzen
zwischen der meist in den Innenministerien ressortierenden Raumordnung als
einer primär sozialpolitisch, auf Ausgleich des regionalen Wohlstandsgefälles
orientierten Politik einerseits und der in den "Wirtschaftsministerien ressortieren-
den, wachstumsorientierten regionalen Strukturpolitik andererseits hinzuwei-
sen.20)

Diese Maxime bedeutet Konzentration auf solche Betriebe und Gebiete, deren
Förderung, da sie ein bestimmtes Entwicklungsniveau bereits erreicht haben, den
größten gesamtwirtschaftlichen Wachstumseffekt verspricht (Prinzip der Förde-
rungswürdigkeit). Dagegen erklärt die Raumordnungspolitik unter Gesichtspunk-
ten der Förderungsbedürftigkeit solche Regionen und Orte für vorrangig, die,
weil besonders wirtschaftsschwach, nur sehr geringe Beiträge zur Steigerung des
gesamtwirtschaftlichen Wachstums leisten können. Dieser Gegensatz zwischen
Raumordnung und regionaler Strukturpolitik ist allerdings nicht gravierend.
Einmal, weil die Raumordnung, die sehr viel später als die regionale Struktur-
politik institutionalisiert wurde und die über keine eigenen Geldmittel verfügt,
eine sehr viel geringere Durchschlagskraft besitzt als die regionale Strukturpoli-
tik. Zum anderen handelt es sich eher um eine graduelle Differenz als um einen
prinzipiellen Gegensatz.

Wichtiger als die Differenzen zwischen regionaler Strukturpolitik und Raum-
ordnungspolitik ist die Tatsache, daß einzelne Maßnahmen der regionalen Struk-
turpolitik selber sich gegenseitig neutralisieren. Die Orientierung auf struktur-
schwache Regionen ist keineswegs identisch mit Förderung von Entwicklungs-
schwerpunkten nur in ländlichen Problemgebieten. Durch wachstumsorientierte
regionale Strukturpolitik soll nicht nur die Industrialisierung ländlicher Gebiete
forciert werden. Mindestens ebenso wichtig — sowohl unter Gesichtspunkten po-
litischer Stabilität wie der Wachstumseffektivität — ist es, in den Verdichtungs-
räumen die Anpassung der räumlichen Strukturen an gewandelte Produktions-
bedingungen zu erleichtern. Diese doppelte Zielsetzung führt dazu, daß Maß-
nahmen der regionalen Strukturpolitik sich häufig hinsichtlich ihrer Wirkung
auf den Stadt-Land-Gegensatz gegenseitig zu Null auf summieren. Mit dem „Ge-
setz zur Anpassung und Gesundung des deutschen Steinkohlebergbaus und der
deutschen Steinkohlebergbaugebiete" vom 15. 5. 196821) (Kohleanpassungsge-
setz) z. B. wurden Instrumente der Berlinhilfe und der Zonenrandförderung auf
„den" industriellen Verdichtungsraum der BRD übertragen. Damit sanken die
Chancen der ländlichen Fördergebiete im Wettbewerb um private Investitionen,

20) Vgl.  dazu Horst Mehrländer,  Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.  Gesetz über  die  Gemeinschafts-
aufgabe vom 6. Oktober 1969, in: Hans Hermann Eberstein (Hrsg.), a. a. O., A V, S. 7. 21) BGB1. I S. 365.

19



HELMUT BREDE / WALTER SIEBEL

weshalb auf entsprechende Forderungen der Länder hin die Fördermittel be-
trächtlich aufgestockt werden mußten22). Im Endeffekt ergab sich eine enorme
Steigerung der insgesamt aufgewandten Mittel, ohne daß damit ein entsprechend
größerer regionalpolitischer Lenkungseffekt verbunden wäre.

Bisher wurde versucht, die Unfähigkeit der Regionalpolitik, den Stadt-Land-
Gegensatz zu verringern, immanent aus den Inkonsistenzen der Regional-und
Raumordnungspolitik und ihrer vertikalen Zersplitterung zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden zu erklären. Das am Beispiel des Kohleanpassungsge-
setzes und der Förderung ländlicher Gebiete erläuterte Modell sich gegenseitig
neutralisierender regionalpolitischer Maßnahmen ist aber auch zutreffend für
die horizontale Zersplitterung staatlicher Interventionen in direkt auf Lenkung
der räumlichen Entwicklung gerichtete Politiken einerseits und raumrelevante
Investitionen und Maßnahmen der einzelnen Ressorts andererseits. Die öffent-
lichen Investitionen sind nicht frei im Raum verteilbar, wie es der Versuch einer
Lenkung der räumlichen Entwicklung durch Koordination aller öffentlichen
Maßnahmen voraussetzt. Einmal haben die einzelnen Fachressorts die spezifi-
schen Gesichtspunkte ihres Sektors und die besonderen Interessen ihrer Klientel
bei der räumlichen Verteilung der Investitionen zu berücksichtigen (Verteidigung,
Landwirtschaft). Zum anderen und vor allem aber können öffentliche Infra-
strukturinvestitionen nur selten entsprechend der Logik langfristiger Pläne ver-
teilt werden. Diese Logik wird immer wieder durch den Zwang zur Reaktion
auf akute Engpässe und Krisensituationen, die vorwiegend in den Verdichtungs-
räumen entstehen, durchbrochen. Da das Einzelkapital in seiner Rentabilitäts-
rechnung nur den geringeren Teil der gesamtwirtschaftlichen Kosten der Produk-
tion erfaßt23), sind für private Investitionsentscheidungen die Standortvorteile
der Verdichtungsräume (Arbeitsmarkt, Führungsvorteile, Infrastrukturausstat-
tung) auch dann noch bestimmend, wenn gesamtwirtschaftlich gesehen Investi-
tionen in weniger dicht besiedelten Regionen günstiger wären. Das so vorange-
triebene Wachstum der Verdichtungsräume läßt Engpässe etwa im Transport-
und im Bildungssystem derart brisant werden, daß auch die Masse der öffent-
lichen Infrastrukturinvestitionen dorthin gelenkt werden muß. Das Hinaus-
schieben der Kapazitätsgrenzen der vorhandenen Infrastruktur ermöglicht zu-
sätzliche private Investitionen. Die Engpässe treten erneut und verschärft auf,
was eine weitere Konzentration öffentlicher Mittel in den Verdichtungsräumen
nach sich zieht und so fort. An dieser Tatsache der reaktiven Steuerung der
Masse der öffentlichen Investitionen entsprechend der Rangskala von Engpaß-
situationen muß eine auf Ausgleich des Gefälles zwischen Verdichtungsräumen
und ländlichen Regionen gerichtete regionale Strukturpolitik scheitern.

22) Vgl. Wolfgang Albert, a. a. O., S. 7.
23) Detlev Marx  spricht  in Anschluß  an  Lewis  von  einem  Drittel.  Vgl.   Detlev  Marx,   Wachstumsorientierte  Re-

gionalpolitik, Göttingen 1966, S. 13.
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Regionale Strukturpolitik und gewerkschaftliche Positionen

Unter den gegebenen Bedingungen ist dieser Teufelskreis nicht zu durchbre-
chen. Daher rühren auch die Schwierigkeiten der Gewerkschaften, eine klare
Alternative zu formulieren. Für Infrastrukturinvestitionen, die ländliche Gebiete
konkurrenzfähig mit den Verdichtungsräumen machen könnten, fehlen die Mit-
tel. Außerdem ist der Zusammenhang zwischen infrastruktureller Ausstattung
ur.d privatem Profit so unsicher, und die Zeitspanne, bis ein komplettes, die
Standortvorteile der Verdichtungsräume wettmachendes Infrastrukturgerüst aus-
gereift wäre, so lang, daß weder der Staat noch standortsuchende Betriebe ihre
Investitionsentscheidungen an einer solchen Konzeption orientieren könnten.
Umgekehrt würden ein verlangsamter Ausbau der Infrastruktur, Verminderung
des Wohnungsbaus und höhere Besteuerung in den Verdichtungsräumen deren
Wachstum keineswegs sofort zum Stillstand bringen, dafür aber zu einer Ver-
schlechterung der Reproduktionsbedingungen der ansässigen Bevölkerung füh-
ren, die in keinem Verhältnis zum Effekt stünde. Auch die Gewerkschaften ge-
rieten in das Dilemma, den Mitgliedern, die überwiegend in den Verdichtungs-
räumen leben, die reale Verschlechterung ihrer Reproduktionsmöglichkeiten ab-
fordern zu müssen zugunsten einer in ferner Zukunft sich vielleicht herstellen-
den, ausgewogeneren räumlichen Struktur. Dies um so mehr, als schon jetzt zu
vermuten ist, daß die Aktualisierung von Wohn- und Freizeitwerten für
Standortentscheidungen weniger auf einen Wandel der Bedeutung von Stand-
ortfaktoren zurückzuführen ist, als auf eine reale Verschlechterung der Lebens-
bedingungen in den Verdichtungsräumen, die zunehmend auch die Verwertungs-
bedingungen der ansässigen Kapitale in Frage stellt (Umweltschäden treffen die
Industrie z. B. über höhere Produktionsausfälle durch Krankheit und über Ver-
schlechterung der Wasserqualität). Unter den gegebenen Bedingungen müssen die
. gewerkschaftlichen Forderungen denselben unaufgelösten Widerspruch enthalten,
der auch die räumliche Verteilung der öffentlichen Gelder kennzeichnet: In struk-
turschwachen Räumen zielen sie auf Maßnahmen zur Arbeitsplatzbeschaffung.
In den Verdichtungsräumen fordern die Gewerkschaften Infrastrukturinvestitio-
nen, die zugleich mit der Sicherung der Reproduktionsbedingungen der Arbeit-
nehmer auch die Kapazitätsgrenzen dieser Regionen für private Investitionen
erweitern und so die Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität ländlicher
Gebiete wieder zunichte machen.
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